
Art.-Nr. 59665005 HEFT 4

EN T SC H EID U N G EN  DES BUNDESGERICHTSHOFES
HERAUSGEGEBEN VON DEN MITGLIEDERN DES 

BUNDESGERICHTSHOFES UND DER BUNDESANWALTSCHAFT

E N T S C H E ID U N G E N  

DES BU N D ESG ERICH TSH O FES  

IN ZIVILSACHEN

BGHZ

227. BAN D  

2021

Carl Heymanns Verlag



Nr.
INHALT

Seite

14.
21. X . 20 
V III Z R  261/18

15.
22. X . 20 
VII Z R  293/19

16.
27. X . 20 
II Z R  355/18

17.
27. X . 20 
II ZR 150/19

a) D urch den zugunsten des Beklagten erfolgten A usspruch 
des Vorbehalts der beschränkten Erbenhaftung nach § 780 
A bs. 1 Z P O  ist der K läger regelmäßig beschwert.
b) D enn ein solcher Vorbehalt ist zugleich m it der Feststel
lung verbunden, dass das G ericht vom  Vorliegen einer reinen 
N achlassverbindlichkeit (§ 1967 B G B ) ausgeht, w odurch im 
Falle der Rechtskraft des den Vorbehalt aussprechenden U r
teils das nachfolgende G ericht bei E rhebung einer -  auf die
sen Vorbehalt gestützten -  Vollstreckungsabw ehrklage des 
Beklagten an diese Beurteilung gebunden (sogenannte P rä
judizialität) und der K läger mit (erneuten) Einwänden gegen 
die Einordnung der Schuld als reine N achlassverbindlichkeit 
ausgeschlossen (sogenannte Tatsachenpräklusion) w äre..........  198

a) Steht dem als U ntervertreter handelnden H andelsver
treter ein Provisionsanspruch gegen den H auptvertreter zu 
und wird dieser Provisionsanspruch außerdem  durch einen 
Vollstreckungsbescheid gegenüber dem Unternehm er w egen 
Versäum ung der Einspruchsfrist rechtskräftig tituliert, haften 
der H auptvertreter und der Unternehm er dem  Untervertreter 
gegenüber als Gesam tschuldner.
b) Ist der Unternehm er gegenüber dem H auptvertreter weder 
aus Vertrag noch aus einem anderen Rechtsgrund zur Zahlung 
der vom  H auptvertreter geschuldeten Provisionen an den 
Untervertreter verpflichtet, haftet im Verhältnis der G esam t
schuldner untereinander der Hauptvertreter allein.
c) D er U m stand, dass der Unternehm er den Vollstreckungs
bescheid, der die P rovisionsforderung des Untervertreters 
gegen den H auptvertreter zum  G egenstand hatte, durch 
Versäum ung der Einspruchsfrist gegen sich hat rechtskräftig 
werden lassen, ist mangels gegenteiliger A nhaltspunkte nicht 
dahin auszuiegen, dass dieser dadurch eine selbständige M it
haftung für die vom  H auptvertreter geschuldete Provisions
zahlung gegenüber dem Untervertreter übernehmen w ill.......  213

Eine m asseschm älernde Zahlung aus dem Vermögen einer in
solvenzreifen G esellschaft gemäß § 64 Satz I G m b H G  kann 
grundsätzlich nicht durch eine Vorleistung des Zahlungsem p
fängers kom pensiert w erden ............................................................... 221

Auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, die keine P ub
likum sgesellschaft ist, kann nach ihrer A uflösung, vertreten 
durch den Liquidator, N achschüsse zum  Zweck des A u s
gleichs unter den Gesellschaftern einfordern...............................  242



18.
27. X . 20 
X I Z R  498/19

a) D er D arlehensgeber kann sich nicht au f die G esetzlich
keitsfiktion nach Art. 247 § 6 A bs. 2 Satz 3 E G B G B  berufen, 
wenn in der W iderrufsinform ation bei den Hinweisen zu w ei
teren Verträgen neben einem von den Parteien geschlossenen 
verbundenen (Kauf-)V ertrag noch weitere, im Einzelfall nicht 
abgeschlossene (V ersicherungs-)Verträge aufgeführt werden.
b) Bei einem mit einem im stationären H andel geschlossenen 
K aufvertrag verbundenen Allgem ein-Verbraucherdarlehens- 
vertrag ist der Verweis in § 358 Abs. 4 Satz 1 B G B  auf § 357 
A bs. 7 N r. 2 B G B  dahin auszulegen, dass der Darlehensgeber 
den D arlehensnehm er lediglich über dessen W ertersatzpflicht 
nach § 357 A bs. 7 B G B  zu unterrichten hat.
c) D er D arlehensgeber hat gegen den D arlehensnehm er ei
nen A nspruch auf Ersatz  für den Wertverlust des finanzierten 
Fahrzeugs.
d) D ie Berechnung des W ertersatzanspruchs nach § 357 Abs. 7
B G B  richtet sich grundsätzlich nach dem objektiven Wert des 
Fahrzeugs. M aßgeblicher Zeitpunkt für die Berechnung des 
A usgangsw ertcs ist die Entstehung des W ertersatzanspruchs, 
d.h. in der Regel die Ü bergabe des Fahrzeugs an den Verbrau
cher. Fü r den Endw ert kom m t es auf den Zeitpunkt der Rück
gabe des Fahrzeugs an den D arlehensgeber an............................
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